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lnhalt/Kurztext:

Durch die Empfehlung für Kamera-Monitor-Systeme (KMS) für
Fahrzeuge mit einer Sichtfeldeinsch ränku ng insbesondere durch

Vorbaumaßüberschreitung von mehr als 3,5 m wurde eine MÖg-

lichkeit geschaffen, auf eine vorgeschriebene Begleitperson zu

verzichten.

Ausführlicher Text

Einige selbstfahrende Arbeitsmaschinen, winterdienstfahrzeuge und Kraftfahrzeug-e .mit 
An-

;;;ü;räi". haben auf Grund ihrer Zweckbestimmung bzw. Baumerkmate an der Fahzeug-

tronllnn"rg"rate angebracht, die nach vorne ragen. ln manchen Fällen entsteht dadurch für

ä""i"Äärätrnrer eÄe Sichtfeldeinschränkung, da beispielsweise die direkte Sicht verdeckt

wirO oaer auärr die erweiterte Vorbaulänge Kreuzungen nicht mehr eingesehen

werden können.

Die Richtlinie zur Beurteilung des sichtfeldes selbstfahrender Arbeitsmaschinen vom

äs.+.röe5 ivrar., Heft I s. 274) ffigt diesem umstand dadurch Rechnung' dass bei einem

nelintracntlgten §i"r,u"to ggf. eine Aiusnahmegenehmigung mit Auflagen erforderlich wird.

Die sichtfeldeinschränkung muss durch zusätzliche Maßnahmen ausgeglichen werden ln der

ä"gäi ;rrd" Ui"ner ein Einweiser (2. B. eine Begleitperson) angeordnet. ln der Praxis sind der

faÄÄr nr"n s 23 SIVO und der Fährzeughalteinach § 31 STVZO mit der eigenständigen Be-

,rt"if r"g OesärforOerlicnen Sichtfelds mJist überfordert, so dass teilweise ohne ausreichende

ttilfen riit beeinträchtigtem oder gar nicht ausreichendem Sichtfeld gefahren wird' Mit-der

Erpt"r,rrng kann die iustandige äberste Landesbehörde den Einsatz von geeigneten KMS

als Ausgleiäh ftir ein beeinträchtigtes Sichtfeld genehmlgen'

Kann ein nach der Richtlinie zur Beurteilung des sichtfeldes selbstfahrender Arbeitsmaschi-

n"n ro* 2S.4.1ggS (VkBt., Heft 9 S. 274) ais ,,beeinträchtigt" eingestuftes Sichtfeld für den

ianzeugtünrer orr"i du" mit Hilfe eines KMS nach dieser Empfehlung ergänzte sichtfeld

afs ,,g;riÄgtitgig beeinträchtigt,, eingestuft werden, so kann in der für Kraftfahrzeuge mit bau-

"rttjläi"gi 
üÜ"ä"hrittenem üorbar.imaß erforderlichen Ausnahmegenehmigung nach § 70

stüzö uän § 35b Absatz 2 STVZO unter der Auflage einer sachgerechtex Ausrüstung und^

älnrüung ies KMS die Forderung nach einer Begleitperson entfallen. Dies gilt sinngemäß

äuch fur dL nicht ausnahmepflichti'gen Kraftfahrzeuge, bei denen das Vorbaumaß durch

austauschbare Anbaugeräte übers;hritten wird. Hierzu wurde in Abstimmung mit der zustän-

Jig;nlänJ""r"gierun! beschlossen' in jedem Fall eine Begutachtung nach § 70 StYZo.....

Ju"rcnzuiUfrren, äa im 2uge dieser Beguiachtung auch der vorschriftsmäßige Anbau bestätigt

*ärden tann und möglicÄe Auflagen / Einschränkungen beschrieben werden können.
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Mit dieser Empfehlung kann der Einsatz von Kamera-l\,4onitor-Systemen unter Berücksic
gung der folgenden technischen Anforderungen, der Anbauanforderungen, der Sichtfeldvo
gaben und ggf. zusätzlichen Auflagen erfolgen:

Zur Feststellung des Vorbaumaßes ist die Lenkradstellung laut Definition der ECE-R
125 einzustellen (,das Lenkrad ist, sofern es verstellbar ist, in die vom Hersteller an-
gegebene normale Position oder, falls es eine solche Angabe nicht gibt, in die Mitte
des Verstellbereichs zu bingen")

Das KMS muss zertifiziert sein (Nachweis durch Prüfbericht eines TD). Durch den
Prüfbericht kann nachgewiesen werden, dass das KMS den Anforderungen hinsicht-
lich der Punkt 2.1 - 2.19 d$ Empfehlung entspricht

Der Anbau muss auf konkrete Typen von Kraftfahrzeugen in Verbindung mit dem An-
bau konkreter Typen von Anbaugeräten bezogen sein

Die Anbauanforderungen (Punkt 3.1-3.5 der Empfentungl sind einzuhalten.

Die Kameras können sowohl am Anbaugerät als auch fest am Fahrzeug verbaut sein.
Voraussetzung dafür ist, dass die Sichtwinkel erngehalten werden können. Sollen
mehrere Anbaugeräte verwendet werden, sind diese mit zu begutachten und im Gut.
achten zu beschreiben.

Die Begutachtung ist durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen für den
Kraftfahrzeugverkehr durchzuführen

Das maximal zulässige Vorbaumaß ist im Rahmen der Begutachtung zu beschreiben

Eine Einhaltung des Sichtfelds B der folgenden Abbildung ist zu überprüfen

Ausdrucke unterliegen nicht dem Anderungsdienst
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Mögliche Auflagen:

Das Anbaugerät muss vor Fahrtantritt in die Fahrstellung gebracht werden. (Erfüllt das KMS

die Sichtfeldanforderungen in allen möglichen Einstellungen des Anbaugeräts, muss keine

Fahrposition definiert und angezeigt werden)

KMS dürfen während einer vol1l/ärtsbewegung des Fahzeugs ab einer Geschwindigkeit von

20 km/h abschaltbar sein. Sollte das Einschalten eines KMS bei Unterschreiten der vorge-
nannten Geschwindigkeit nicht automatisch erfolgen, ist eine manuelle Einschaltvorschrift als

Auflage bei der verwendung des Fahzeugs im öffentlichen straßenverkehr vorzusehen.

Der Fahzeugführer muss Kenntnis von der Bedienungsanleitung des Kamera-Monitor-Sys-
tems haben, bzw. muss eine detaillierte Einweisung in das System erhalten.

Bei hoher Verschmutzungsgefahr z. B. durch Schneesäub beim Einsatz an Schneefräsen
oder -schleudern müssen selbstreinigende obiektive oder fernbetätigte Reinig ungsmöglich-
keiten wie z. B. Sprühdüsen vorhanden sein.

Systembeschreibung:

Der Fahzeug- bzw. Gerätehersteller hat zusammen mit dem Hersteller des Kamera-Monitor-
systems den verwendungsbereich des systems hinsichtlich der Umgebungs- sowie Einsatz-

bedingungen festzulegen (2. B. Witterung, Temperaturen, Lichtverhältnisse, Arbeitsbedin-
gungen, aggressive Medien), für den das System geeignet und geprüft ist. Auflagen kÖnnen

Einscnrankungen in Bezug auf die Umgebungs- sowie Einsatzbedingungen vorsehen' z. B.

bei schlechter sicht aufgrund von Nebel oder schneefall sowie bei Dämmerung oder Nacht.

Hierbei ist der freigegebene Verwendungsbereich zu berücksichtigen. Der Einsatzbereich ist

in der Systembeschreibung und der Bedienungsanleitung anzugeben.

§ I Abs. 5 SIVO bleibt von den vorliegenden Empfehlungen unberührt, d. h., dass es den-
noch erforderlich sein kann, sich einweisen zu lassen, wenn der Fahzeugführer die Umge-

bung nicht einsehen kann. Diese vorschrift ist für alle Fahrzeuge allgemeingültig und auch

beim Einsatz von KMS zu beachten.

um das Risiko eines erhöhten vorbaumaßes auch für andere verkehrsteilnehmer zu mini- "

mieren, muss eine seitliche Kenntlichmachung des Fahrzeugs und des Anbaugeräts mindes-

tens nach den Bestimmungen der Nr. 2.3 der amtlichen ,,Richtlinie für die Kenntlichmachung
überbreiter und überlanger Straßenfahrzeuge sowie bestimmter hinausragender Ladungen"
vom 10. April 2015 (VkBl., Heft 8 2015 S. 294) erfolgen.

Anlagen:
Auszug VkBl 2016, Heft 23, Seite 71 9 ff

(Oue e:AS-TK, BMV:-LA 2Ol7342.4lOO vom 15.12.20'16, VkBl S 719, Richtlinie zur Beurteilung des Sichtfelds
selbstfahrender Arbeitsmaschinen 1995, UNECE-Regelungen Nr. 46, Nr. 71' Nr. 125)
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Ausdrucke unterliegen nicht dem


